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Polizei und Rassismus in den USA

Warum US-Polizisten Schwarze erschießen

Von Arian Schiffer-Nasserie

Seit einiger Zeit häufen sich Berichte 
über rassistische Polizeiübergriffe in den 
USA. Zeitungsleserinnen und Fernsehzu-
schauer in Deutschland erfahren, dass 
US-Polizisten beinahe wöchentlich meist 
junge, unbewaffnete, männliche Afroame-
rikaner erschießen (z. B. Michael Brown, 
18, in Ferguson; Tamir Rice, 12, in Cleve-
land; Walter Scott, 50, in North Charles-
ton usw.), erwürgen (z. B. Eric Garner, 
43, in New York) oder ihnen in Polizeige-
wahrsam das Genick brechen (z. B. Fred-
die Gray, 27, in Baltimore). Jährlich tötet 
die Polizei mehr als 300 dunkelhäutige 
US-Bürger. Tödliche Polizeiübergriffe ge-
gen Schwarze gehören also zum Alltag 
der US-Gesellschaft.

Deutsche Medien berichten davon meist 
nur, wenn es, wie zuletzt Ende April, zu 
Demonstrationen und »Unruhen« in gro-
ßen Städten kommt. Die Sorge – gemischt 
mit etwas Häme – gilt dann weniger den 
schwarzen Opfern der Polizeigewalt als 
vielmehr der inneren Ordnung des NATO-
Bündnispartners mit Weltmachtstatus: 
»Randale und Chaos in Baltimore – Die 
zunächst friedlichen Proteste wegen des 

Todes eines jungen Schwarzen in Polizei-

gewahrsam sind in der US-Metropole 

Baltimore in offene Gewalt umgeschla-

gen.« (FAZ vom 28.4.2015)

Was in anderen Staaten als Beleg für die 
Unterdrückung ethnischer Minderheiten 
und als Missachtung der Demonstrations-
freiheit gilt, ist aus Sicht der deutschen 
Qualitätspresse zur Herstellung der öf-
fentlichen Ordnung im Land der Freiheit 
dringend geboten: »Die Ausgangssperre 
solle ab Dienstag für eine Woche von 22 

Uhr abends bis 5 Uhr morgens gelten, er-

klärte Bürgermeisterin Stephanie Raw-

lings-Blake. Um die Gewalt in den Griff zu 

bekommen, rief Gouverneur Larry Hogan 

am Montag abend (Ortszeit) auch den 

Notstand aus. Bis zu 5.000 Nationalgardi-

sten sollten möglichst rasch einschrei-

ten.« (ebenda)

Die Frage, warum US-Polizisten regelmä-
ßig afroamerikanische Bürger töten, 
spielt für die staatstragenden Medien 
folglich kaum eine Rolle. Doch auch Linke 
und kritische Stimmen begnügen sich 
meist mit der Anklage, dass der Weltpoli-
zist und globale Richter im eigenen Land 
»immer noch« gegen jene menschen-
rechtlichen Prinzipien verstößt, in deren 
Namen er seine Interessen weltweit so 
brutal durchsetzt. Die Frage nach dem 
»Warum?« erscheint dagegen nebensäch-
lich und wird – wenn überhaupt – meist 
mit »postkolonialen Diskursen« und »ras-
sistischen Zuschreibungen« beantwortet, 
die aus den Zeiten der Sklaverei und Ras-
sentrennung überdauert haben sollen. Ei-
nen Zusammenhang zwischen den geach-
teten Grundrechten der Weltmacht und 
dem geächteten Vorgehen der Polizei ge-
gen Schwarze können auch die meisten 
Kritiker nicht erkennen. Der folgende 
Beitrag will den Zusammenhang von Poli-
zei und Rassismus in den USA weniger 
voreingenommen untersuchen. Das viel-
leicht irritierende Ergebnis sei vorange-
stellt: Es sind die allseits geachteten und 
menschenrechtlich legitimierten Prinzi-
pien von Freiheit, Gleichheit und Eigen-
tum selbst, die den modernen US-Rassis-
mus im Allgemeinen und das polizeiliche 
Handeln im Besonderen begründen.

Die schwarze Seite der Freiheit

Die rechtliche Gleichstellung der afro-
amerikanischen Bevölkerung ist im Land 
der Freiheit alles andere als eine histori-
sche Selbstverständlichkeit. Die Grund- 
und Freiheitsrechte, welche die Vereinig-
ten Staaten von Amerika in ihrer Unab-
hängigkeitserklärung von 1776 als erster 
Staat zum gottgegebenen und zugleich 
»dem Menschen« gemäßen Recht (v)er-
klärten, bezog sich auf das nach ökonomi-
scher und politischer Emanzipation von 
der britischen Krone strebende weiße 
Bürgertum:
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»We hold these truths to be self-evident, 
that all men are created equal, that they 

are endowed by their Creator with cer-

tain unalienable Rights, that among these 

are Life, Liberty and the pursuit of Happi-

ness.« (Präambel)1

Weder afrikanische Arbeitssklaven noch 
die indigene Bevölkerung (deren Vertrei-
bung und Vernichtung ja überhaupt erst 
den kontinentalen Raum zur Gründung 
einer staatlich abgesicherten Eigentü-
mergesellschaft ermöglichte) konnten 
sich auf die Verfassung der weißen Sied-
ler berufen. Auch nach dem Verbot der 
Sklaverei in der US-Verfassung von 1865 
brauchte es noch hundert Jahre, bis den 
Schwarzen in einer Mischung aus Aner-
kennung für ihre überdurchschnittlich 
hohen Opfer im Zweiten Weltkrieg einer-
seits und Befriedung einer blutig unter-
drückten Bürgerrechtsbewegung ande-
rerseits in den 1960er Jahren die vollen 
Bürgerrechte zugesprochen wurden.

Seit einem halben Jahrhundert dürfen 
auch die ehemaligen Sklaven als formal 
gleichwertige Rechtssubjekte in den USA 
ihr »pursuit of happiness« verfolgen, also 
an der bürgerlichen Konkurrenz um eine 
Lebensgrundlage, d. h. Geld, Lohnarbeit, 
Wohnraum etc., teilnehmen. Der Haken 
ihrer mühsam errungenen bürgerlichen 
Grundrechte zeigte sich schnell: Zwar 
sind sie vor dem Gesetz gleichgestellt 
und explizit dazu berechtigt, ihre Freiheit 
im Sinne ihrer eigenen Interessen zu nut-
zen – allein von den materiellen Mitteln 
der eigenen Interessenverwirklichung 
bleiben sie dank des Grundrechts auf Ei-
gentum weitgehend ausgeschlossen. 
Denn im Land der unbegrenzten Möglich-
keiten ist die Verwirklichung des privaten 
Glücks zwar erlaubt und sogar geboten. 
Auch stehen die Mittel zur individuellen 
Bedürfnisbefriedigung in Form giganti-
scher Warenberge prinzipiell allen zur 
Verfügung. Jedoch – nur gegen Geld. Und 
das will »am Markt« erst einmal verdient 
sein. Dabei entpuppt sich ihre Freiheit 
mit Marx als doppelte:

»Frei in dem Doppelsinn, dass er (der Ar-
beiter, A. S.-N.) als freie Person über 
seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, 
dass er andrerseits andre Waren nicht zu 
verkaufen hat, los und ledig, frei ist von 
allen zur Verwirklichung seiner Arbeits-
kraft nötigen Sachen. (K. Marx, MEW Bd. 
23, S. 183)

In Ermangelung von Grund und Boden, 
natürlichen Ressourcen, Produktionsmit-
teln etc., mit denen sie auf Immobilien-, 
Rohstoff- oder Warenmärkten Geld ver-
dienen könnten, bleibt den Afroamerika-
nern als Chance auf ein Erwerbseinkom-
men – wie den meisten Weißen auch – nur 
der Verkauf ihrer Arbeitskraft an ein Un-
ternehmen. Als freie Personen auf der Su-
che nach Arbeit dürfen die ehemaligen 
Sklaven also von nun an wollen, was sie 
früher mussten, nämlich durch ihre Ar-
beit fremden Reichtum mehren. Allein, 
der Wille zur Lohnarbeit reicht nicht aus, 
da es immerhin noch eines Käufers be-
darf, der sie verwendet. Und das ist be-
kanntlich gar nicht selbstverständlich.

Im Wettbewerb um einen Arbeitsplatz 
müssen die Schwarzen mit bereits eta-
blierten Arbeitskräften, mit neuen Aus-
wanderern aus dem zerstörten Europa 
und aus Südamerika in einem klassischen 
Einwanderungsland konkurrieren und 
sind dem freien und gleichen Wettbewerb 
aufgrund ihrer schlechten Ausgangsbe-
dingungen denkbar miserabel gewach-
sen. Auch der Konkurrenz um Schulnoten 
und Abschlusszeugnisse als Mittel zum 
Aufstieg in die höheren Positionen der 
Lohnarbeit können sie meist kaum stand-
halten, fehlen den Kindern bzw. ihren El-
tern doch meist die materiellen und sozia-
len Mittel, sich gegen die gleichaltrigen 
weißen Kontrahenten im Bildungssystem 
durchzusetzen.

Unterm Strich jedenfalls müssen die 
schwarzen US-Bürger zwar völlig gleich-
berechtigt um Geld und in der Folge um 
Arbeit konkurrieren – bekommen des-
halb aber noch keine oder nur schlechte 
und vor allem schlecht bezahlte; nicht zu-

1. »Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen 
wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt 
wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit.«
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letzt, weil die Einwanderungspolitik der 
USA im Interesse ihrer Unternehmer für 
ein Überangebot an billigen, willigen und 
qualifizierten Arbeitskräften aus aller 
Welt sorgt. Afroamerikaner in den USA 
sind im Vergleich zu weißen Lohnabhän-
gigen daher doppelt so häufig arbeitslos, 
sofern sie eine Beschäftigung haben, ist 
diese im Durchschnitt wesentlich 
schlechter bezahlt. Mehr als ein Viertel 
lebt deutlich unterhalb der amtlichen Ar-
mutsgrenze, die Kindersterblichkeitsrate 
ist höher, die durchschnittliche Lebenser-
wartung geringer als die der Weißen. 
Ihre mangelnde Zahlungsfähigkeit führt 
auch dazu, dass sie sich aus freien Stük-
ken auf dem freien Wohnungsmarkt kon-
zentriert in den Armutsquartieren der 
US-Städte wiederfinden, so dass es seit 
einem halben Jahrhundert ganz ohne 
staatlichen Zwang zur – vornehm formu-
liert – »ethnischen Segregation« kommt. 
Im Ghetto finden sie sich mit all jenen 
(Behinderten, Illegalen, Kranken, Alten 
usw.) vereint, die zwar kaum »Chancen« 
zum legalen Gelderwerb haben, aber den-
noch auf Dollar angewiesen sind, wenn 
sie im Land der Freiheit (über)leben wol-
len.

»Lebensbewältigungs-
strategien«

Und natürlich entwickeln sie in der Folge 
die Lebensbewältigungsstrategien, die 
für die Pauper, für die »Überflüssigen« 
im Kapitalismus, seit jeher kennzeich-
nend sind und die wegen der damit ver-
bundenen Störungen der öffentlichen 
Ordnung zum Gegenstand sozialer und 
polizeilicher »Arbeit« werden: Entweder 
die schwarze Unterschicht versucht, sich 
mit ihrer trostlosen Lage abzufinden,

• indem sie ihren Willen zur Konkurrenz 
und damit sich selbst schlichtweg auf-
gibt (Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, 
Schulverweigerung usw.),

• indem sie an ihrem freien Willen ver-
rückt werden (Wahnsinn),

• indem sie Trost im Glauben und in der 
Gemeinde suchen (einerseits seit jeher 
erwünscht, andererseits gefährlich – 
Sekten, Fundamentalismus usw.),

• indem sie mit Gewalt eine familiäre 
Reproduktion zu erzwingen suchen, zu 
der ihnen angesichts miserabler Wohn-
verhältnisse, prekärer Arbeit, Geld- 
oder Zeitnot usw. die Mittel fehlen 
(häusliche Gewalt, Kindeswohlgefähr-
dung etc.),

• indem sie mit Drogen ihre Not betäu-
ben, die Stimmung aufhellen und auch 
ohne materielle Grundlage ihr verfas-
sungsmäßig garantiertes Recht auf 
»Happiness« wahrzunehmen suchen 
(Alkoholmissbrauch, Drogenkriminali-
tät etc.).

Oder sie versucht auf unerlaubtem Wege 
Dollar zu erwerben,

• indem sie fremdes Eigentum aneignen 
(Diebstahl, Raub, Erpressung usw.),

• indem sie mit Drogen und Waffen han-
deln,

• indem sie die zum illegalen Erwerb not-
wendige Organisierung vornehmen, um 
gegen Konkurrenten und die Ordnungs-
macht zu bestehen (Gangs, organisierte 
Kriminalität),

• usw.

Während Vertreter der ersten Variante, 
weil noch weitgehend um Rechtschaffen-
heit bemüht, eher ein Fall für »Social 
work«, »Community organizing« und 
»Charity« ist, werden die unvermeidli-
chen Verstöße der schwarzen, meist 
männlichen Unterschicht gegen die US-
Rechtsordnung von der Polizei im Rah-
men ihrer Möglichkeiten hart verfolgt. 
Bei der Ausübung ihres staatlichen Auf-
trags treffen die Polizisten – übrigens 
auch schwarze Cops – immer wieder auf 
dieselben Täter mit derselben Hautfarbe 
in denselben Stadtteilen, so dass sie – 
auch ohne rassistische Vorurteile – einen 
ethnisch definierten Tätertypus entdek-
ken: junge, schwarze Männer in den Ar-
mutsvierteln! Darauf gründet sich dann 
die gängige Polizeipraxis des »Racial pro-
filing«, die schnell auf einen Pauschalver-
dacht gegen Schwarze hinaus läuft.

In jedem Fall ist aber die permanente 
Kollision junger, schwarzer Männer mit 
der US-Polizei aus den oben genannten 
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Gründen materiell unvermeidlich, ganz 
unabhängig vom Willen und Bewusstsein 
der Beteiligten. Und deshalb findet diese 
Sorte inneren Dauerkriegs der Ordnungs-
macht gegen ihre schwarze Unterschicht 
unvermindert statt – nicht trotz, sondern 
wegen eines halben Jahrhunderts rechtli-
cher Gleichstellung und trotz eines 
schwarzen Präsidenten im Weißen Haus. 
(Die sozialistischen Kritiker der Black 
Panther hatten also recht, als sie der Bür-
gerrechtsbewegung und Martin Luther 
King vorwarfen, dass mit der rechtlichen 
Gleichstellung für die eigentumslosen 
Massen nichts gewonnen sei – nicht ein-
mal ein gewaltfreies Überleben in Ar-
mut.) In der Zwischenbilanz hält das 
Land der Freiheit weit über zwei Millio-
nen Bürger gefangen und steht damit im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl weltweit an 
der Spitze. Der Anteil der schwarzen 
Häftlinge ist überproportional hoch. Etwa 
jeder 20. schwarze Mann ist Insasse in ei-
nem US-Gefängnis. Aber trotz der unver-
meidlichen Kollisionen verfügen alle Be-
teiligten über Wille und Bewusstsein und 
deuten die Situation entsprechend 
(falsch).

Die Deutung durch die 
Polizei …

Für US-Polizisten steht geradezu dogma-
tisch fest, dass die Rechtsordnung, die sie 
verteidigen, für alle Bürger gut ist, weil 
sie erstens auf demokratischem Wege zu-
stande gekommen, zweitens für alle glei-
chermaßen gültig und drittens den Men-
schenrechten entsprechend, d. h. der ver-
fassungsmäßig festgeschriebenen 
Menschennatur gemäß ist. Aus ihrer pro-
fessionellen staats-bürgerlichen Sicht 
gibt es also keine (guten) Gründe für 
Rechtsverstöße, bzw. muss jeder gute 
Mensch das Recht wollen. Im Um-
kehrschluss ist für Verstöße gegen die 
Rechtsordnung verantwortlich: mangel-
hafter (betrunken, wahnsinnig, minder-
jährig, affektiv usw.) oder böser Wille. 
Diesen bösen Willen entdecken sie nun 
immer wieder im selben Tätertyp im sel-
ben Viertel, so dass sie ihr professionell 
unerlässliches Verdächtigungsdenken in 
ein rassistisches Feindbild vom bösen 

schwarzen Mann übersetzen. Dieses 
Denkmuster lässt sich als Rassismus des 
Anstands bezeichnen.

Hinzu kommt für Polizisten – wie für alle 
Mitglieder der freien Konkurrenzgesell-
schaft auch – die falsche, aber beinahe 
unerschütterliche Überzeugung, dass je-
der für seinen (Miss-)Erfolg selbst verant-
wortlich ist, sofern es bei der Konkurrenz 
nur »fair« zugeht, d. h. jeder seine 
Chance hatte. (Dass die »Chance« das 
Scheitern schon impliziert, ist logisch 
zwar evident und bei Lottospielern und 
Krebspatienten leidlich bekannt, aber 
vom Standpunkt der praktischen Ver-
nunft irrelevant.) Wenn also jeder und 
jede nur eine faire Chance zum Wettbe-
werb in Schule, auf dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt bekommen hat, dann ist 
der bedauerliche Misserfolg auf die Kon-
kurrenzanstrengung des einzelnen, auf 
mangelnden Willen und oder mangelnde 
Eignung zurückzuführen. In jedem Fall 
sind die Wettbewerber selber Schuld. 
Dies begründet die allgemeine Deutung 
der Verlierer als Versager, die sich inzwi-
schen ein neudeutsches Sprachdenkmal 
geschaffen hat: »Du Loser!«

Der falsche geistige Rückschluss vom 
(Miss-)Erfolg in der kapitalistischen Kon-
kurrenz auf die Erfolgsfähigkeit des Indi-
viduums begründet die Verachtung der 
Überflüssigen sowie die Bewunderung 
der (Erfolg)Reichen. Gilt erst einmal die 
Logik, dass der Erfolg am Markt Auskunft 
über die Erfolgsfähigkeit und damit über 
den sittlichen Wert des Marktteilnehmers 
gibt, so lässt sich die Formel des demo-
kratischen Erfolgsrassismus in beide 
Richtungen deuten: Jeder verdient, was 
er verdient! (Offenbar teilen das auch 
viele Arme, so dass sie sich – weit davon 
entfernt, aufzubegehren – ihrer Armut lie-
ber schämen.) Vom Standpunkt der 
staatstragenden Sorge um das Gemein-
wesen aus gedacht kann man die Reihe in 
sarrazynischer Logik noch verlängern: 
Die armen Verlierer der kapitalistischen 
Konkurrenz sind demnach nicht nur Ver-
sager, sondern geradezu Schädlinge, die 
der Gemeinschaft der Leistungserbrin-
ger auf der Tasche liegen, mit ihrer Le-
bensbewältigung die Ordnung stören und 
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der Polizei das Leben schwer machen.

Der Rassismus des Anstandes als auch 
der Rassismus des Erfolges lassen sich 
miteinander verbinden und ethnisieren. 
Sofern das Heer der Habenichtse und 
Störenfriede doch unübersehbar zu gro-
ßen Teilen aus Schwarzen besteht, lässt 
dies (nicht nur) aus polizeilicher Sicht 
den Rückschluss zu, dass es sich dabei 
um einen Menschenschlag handelt, der 
offenbar gar nicht zur öffentlichen Ord-
nung passen will.

Schließlich verhalten sich die unter Dau-
erverdacht Gestellten schon aus diesen 
Gründen – verständlicherweise – meist 
feindselig gegenüber der Ordnungs-
macht, haben tatsächlich den Willen zur 
Teilhabe an der erlaubten bürgerlichen 
Konkurrenz weitgehend aufgegeben und 
verfolgen, z. T. sogar ohne schlechtes Ge-
wissen, kriminelle Ziele. Insofern bestäti-
gen sie die rassistischen Konstrukte der 
Polizei, jedoch aus ganz anderen Grün-
den.

… und durch ihre schwarzen 
Opfer

Schwarze US-Unterschichtler sind leider 
ebenfalls weitgehend davon überzeugt, 
dass die (diskriminierungs)freie Rechts- 
und Eigentumsordnung der USA ein An-
gebot zur Verwirklichung auch ihrer In-
teressen darstellen müsste. Da sie aber in 
Wirklichkeit überdurchschnittlich oft zu 
den sozioökonomischen Verlierern gehö-
ren und in der Folge überproportional 
häufig im Gefängnis sitzen, deuten sie 
ihre Lage fälschlich als Folge von unge-
rechtfertigter Diskriminierung (und wer-
den in dieser Sicht von linken Soziologen 
bestärkt).

Vom US-Staat und der US-Gesellschaft 
sehen sie sich insofern rechtlich, institu-
tionell und moralisch ungerecht behan-
delt und betrogen; sind entsprechend be-
leidigt und tragen diese Mischung in 
Form eines eigenen Stolzes und Rechts-
bewusstseins vor, das die ohnehin kaum 
vermeidbaren Rechtsbrüche mit dem gu-
ten Gewissen der ausgleichenden Gerech-
tigkeit begeht. Der Mut der Jugend tut 
das übrige. In der permanenten Verdäch-

tigung durch die Polizei und andere Teile 
der bürgerlichen Ordnung finden sie 
schließlich die Bestätigung für ihre (fal-
sche) Vorstellung, dass es das System 
(grundlos) auf sie abgesehen hat.

Freiheit, Gleichheit und 
Eigentum!

Der – wie oben gezeigt – unvermeidliche 
Konflikt zwischen US-Polizei und schwar-
zer Unterschicht erscheint beiden Seiten 
als etwas anderes: Beide Seiten gehen 
fälschlich davon aus, dass mit der Ver-
wirklichung der bürgerlichen Grund-
rechte der Erfolg aller Mitglieder der ka-
pitalistischen Konkurrenzgesellschaft ge-
währleistet sein müsste. Dieser 
unerschütterliche Glaube an die Glück 
bringende Wirkung der bürgerlichen 
Freiheit eint die Kontrahenten. Beide Sei-
ten berufen sich auf Verfassung und Men-
schenrechte und wähnen sich als deren 
tatsächliche Verteidiger. Ihre Kollisionen 
nehmen beide Seiten daher als unnötige, 
was ihre Wut auf die jeweils andere Seite 
nur weiter steigert.

Allerdings sind Polizisten mit ganz ande-
ren Mitteln ausgestattet, gegen schwarze 
US-Amerikaner auf der Grundlage ihres 
beruflich bedingten rassistischen Feind-
bilds vorzugehen. Im Zweifelsfall dürfen 
sie zudem auf den Schutz einer Justiz hof-
fen, die im Rechtsbewusstsein und der 
Gewaltbereitschaft der Polizei eine un-
verzichtbare Säule der Staats- und Eigen-
tumsordnung erkennt, die nicht durch 
harte Verurteilungen wegen unverhält-
nismäßiger Gewaltanwendung oder rassi-
stischer Morde erschüttert werden soll.

Es ist insofern kein postkoloniales Relikt, 
welches das harmonische, menschen-
rechtlich fundierte Miteinander von 
Schwarz und Weiß stört. Es ist vielmehr 
die den Menschenrechten zu Grunde lie-
gende, demokratische Rechtsordnung er-
werbsbürgerlicher Freiheit, staatsbürger-
licher Gleichheit und der ausschließen-
den Verfügungsgewalt über die 
gesellschaftlichen Produktionsmittel als 
Eigentum selbst, die – neben den wenigen 
nutznießenden Eigentümern des gesell-
schaftlichen Reichtums – die große Masse 
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der Lohnabhängigen und als deren unver-
meidlichen Teil auch noch die »Überflüs-
sigen« hervorbringt. Die Wirkmächtigkeit 
der Geschichte, des Kolonialismus, der 
Sklaverei und Apartheid besteht darin, 
die ethnische Zusammensetzung dieser 
Unterschicht zu beeinflussen, indem 
durch die vordemokratische Zurichtung 
die Schwarzen mit den schlechtesten 
Ausgangsbedingungen in die bürgerliche 
Konkurrenz eintreten mussten.

Sowohl für die materielle Lage der Afro-
amerikaner als auch für den US-Rassis-
mus ist also die gegenwärtige Rechtsord-
nung und Wirtschaftsweise verantwort-
lich. Schwarze in den USA können sich im 
Kampf gegen ihre materielle Lage, gegen 
Polizeigewalt und Verachtung nicht auf 
die Verfassungswerte berufen. Soll sich 
ihre Lage ändern, so müssen sie (wieder) 
zum bewussten Kampf gegen die politi-
sche Verfassung und wirtschaftliche Ord-
nung ihrer Staatsmacht übergehen.
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